
Vnmkmungslilittt.

Herausgegeben vom

Magistrate der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien.
Zahrg . 1876 . (Ausgegeben und versendet am 10. April 1876.) Ar . 3.

I.
Reichs - und Landesgesehe und Verordnungen.

Gesetz vom 26 . Februar 1876 ,

betreffend die Bewilligung der zeitlichen Steuerfreiheit für Neu - , Am - und Zubauten.

(Reichsgesetzblatt vom 10 . März 1876 , Nr . 22 .)

Mit Zustimmung der beiden Häuser des Reichsrathes finde Ich anzuordnen , wie folgt:

§. 1-

Wird die im Punkte 5 der Allerhöchsten Entschließung vom 10 . Februar 1835 (rück¬
sichtlich Dalmatiens vom 18 . Jänner 1840 , Hofkanzleidecret vom 24 . Februar 1835 , Z . 562,

27 . Jänner 1840 , Z . 2436 ) festgesetzte Frist zur Einbringung der Gesuche um zeitliche

Steuerbefreiung für Neu -, Um - und Zubauten überschritten , so ist über die nach Ablauf der

Frist eingelangten Gesuche , jedoch nur in dem Falle , wenn sich die zur Entscheidung erforder¬
lichen Thatsachen und Verhältnisse noch constatiren lassen , die Steuerfreiheit nur für jene Zeit¬

dauer einzuräumen , welche von dem Tage der Einbringung des Gesuches bis zum Schluffe
der mit Rücksicht aus den Zeitpunkt der Vollendung des Baues zu berechnenden Dauer der
gesetzlichen Steuerbefreiungsperiode noch nicht abgelaufen ist.

Z. 2.

Das gegenwärtige Gesetz findet auf jene Gebäude und Gebäudebestandtheile Anwendung,
deren Bau nach Eintritt des Jahres 1874 begonnen wurde.

4
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§ . 3.

Die Wirksamkeit dieses Gesetzes beginnt mit dem Tage der Kundmachung.

§. 4.
Der Finanzminister ist mit dem Vollzüge des Gesetzes beauftragt.

Wien,  am 26 . Februar 1876.

Franz Joseph ui . p.
Auersperg m . x . Pretis w . p.

Verordnung des Justizministeriums vom 5 . März 1876,
betreffend die Errichtung des Bezirksgerichtes zu Bttakring in Nicdcröfterreich.

(Reichsgesetzblatt vom 10 . März 1876 , Nr . 24 .)

Auf Grund des Gesetzes vom 11 . Juni 1868 ( R . G . Bl . Nr . 59 ) wird in dem
Sprengel des Landesgerichtes Wien für die Gemeinden Neulerchenfeld und Ottakring , welche

aus dem Sprengel des Bezirksgerichtes Hernals ausgeschieden werden , ein Bezirksgericht mit
dem Amtssitze in Ottakring errichtet.

Der Beginn der Amtswirksamkeit dieses Bezirksgerichtes wird nachträglich bekannt gege¬
ben werden.

Glaser p.

Verordnung des Justizministeriums vom 5 . März 1876,
betreffend die Errichtung des Bezirksgerichtes zu Währing in Niederösterreich.

(Reichsgesetzblatt vom 10 . März 1876 , Nr . 25 .)

Auf Grund des Gesetzes vom 11 . Juni 1868 ( R . G . Bl . Nr . 59 ) wird in dem

Sprengel des Landesgerichtes Wien für die Gemeinden : Währing , Weinhaus , Gersthof , Pötz-
leinsdorf , Neustift , Salmannsdorf , Ober - und Unter -Döbling und Ober - und Unter -Sievering

aus dem Sprengel des Bezirksgerichtes Hernals , dann für die Gemeinden : Nußdorf , Heiligen¬

stadt , Grinzing , Kahlenbergerdorf und Iosephsvorf aus dem Sprengel des Bezirksgerichtes

Klosterneuburg ein Bezirksgericht mit dem Amtssitze zu Währing errichtet.

Mit dem Beginne der Amtswirksamkeit dieses Bezirksgerichtes , welcher nachträglich be¬

kannt gegeben werden wird , werden die vorbenannten Gemeinden aus den Sprengeln der Be¬

zirksgerichte , welchen sie derzeit zugewiesen sind , ausgeschieden.

Glaser w. x.
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Kundmachung des k. k. Statthalters in Niederösterreich vom 6 . März 1876,
Z . 6067.

(Landesgesetzblatt vom 22 . März 1876 , Nr . 6 .)

In theilweiser Abänderung des am 30 . März 1875 , Z . 8342 , kundgemachten Neise-

und Geschäftsplanes für die Controlscommissionen der dauernd Beurlaubten und Neserve-
männer wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht , daß als Controlstage für die Controlsstation
Tulln der 6 . October,

Klosterneuburg der 7 . und 8 . October,

Hernals der 9 ., 10 ., 11 . , 12 . , 13 . , 14 . , 15 . , 16 . , 17 . und 18 . October zu gelten habe;
ferner daß die Nachcontrole beim Ergänzungsbezirks - Commando des Infanterie - Regi¬

mentes Hoch - und Deutschmeister  Nr . 4 am  21 . , 22 . und 23 . November zu
Wien , Alserkaserne;  endlich beim Ergänzungsbezirks -Commando des InfantericRegiments
Freiherr von Heß Nr . 49 am 16 ., 17 ., 18 . und 19 . November jeden Jahres zu St . Pölten
stattzufinden  hat.

Auszug aus der Kuudmachuug des k. k, Statthalters tu Niederösterreich
vom 13. März 1876 , Z . 3600.

(Landesgesetzblatt vom 22 . März 1876 Nr . 7 .)

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom
27 . Jänner 1876 dem von beiden Häusern des Reichsrathes beschlossenen Gesetze , womit die

Aushebung der zur Erhaltung des stehenden Heeres (Kriegsmarine ) und der Ersatzreserve

erforderlichen Recrutencontingente im Jahre 1876 bewilligt wirb , die Allerhöchste Sanction zu
ertheilen geruht.

Nach diesem durch das Reichsgesetzblatt und die „ Wiener Zeitung " verlautbarten Gesetze
betragen die im Jahre 1876 aus den im Neichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern
zu stellenden Truppencontingente

54 .541 Mann für das stehende Heer und
5 .464 „ „ die Ersatzreserve.

Hievon entfallen auf Grund der nach Z. 30 des neuen Wehrgesetzes vorgenommenen
Repartition auf Niederösterreich 4110 Mann für das stehende Heer und 411 Mann für die
Ersatzreserve.

Behufs dieser Heeresergänzung findet die regelmäßige Stellung einschließlich der Verhand¬

lungen wegen Militärbesreiung oder Enthebung von der Präsenzdienstpflicht für die betreffenden

Stellungsbezirke des Erzherzogthums Niederösterreich an nachbenannten Orten und Tagen statt:

I . Assent - Commission.

In Wien  vom 1 . April bis 31 . Mai mit Ausnahme der Sonn - und Feiertage nach
der vom Wiener Magistrate besonders zu erlassenden Kundmachung.

Alle in den Stellungslisten verzeichneten und die sonst von der politischen Stellungs¬
behörde ausgerufenen Personen haben an dem für sie bestimmten Tage und Orte vor der

Stellungscommission zu erscheinen , welche ihre Functionen jedesmal um 8 Uhr Morgens und

in dem ausnahmsweisen Falle , als sie in der Stellungsstation erst in den Vormittagsstunden
einlangen sollte , um 2 Uhr Nachmittags beginnen wird.
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Gesetz vom 19 . März 1876,
betreffend die Bestimmung der Fristen zur Geltendmachung der Rechtsmittel gegen die

Entscheidungen und Verfügungen der Brgane der Finanzverwaltung.

(Reichsgesetzblatt vom 21 . März 1876 Nr . 28 .)

Mit Zustimmung der beiden Häuser des Reichsrathes verordne Ich , wie folgt:

s. 1.
Vorstellungen , Beschwerden oder Recurse gegen die im administrativen Wege erlassenen

Aufträge , Verfügungen oder Entscheidungen der für die Voranlagung , Bemessung und Verwal¬
tung der directen Steuern , der indirecten Abgaben und sonstigen Gefälle für Staatszwecke
bestellten Behörden , Aemter und Organe der Finanzverwaltung sind , insoweit ihre Zulässig¬
keit in den bestehenden Normen begründet erscheint , binnen einer Frist von dreißig Tagen,

und wenn sie nur gegen die Auferlegung einer Ordnungsstrafe gerichtet werden , binnen acht

Tagen bei jenem Organe , von welchem der Auftrag , die Verfügung oder Entscheidung aus-

gegangcn ist, cinzubringen.
Bezieht sich jedoch das Rechtsmittel auf Verfügungen oder Aufträge von Pächtern oder

sonst mit der Einhebung der Staatsgefälle betrauten Privatorganen , so ist dasselbe bei den
zur Ueberwachung derselben bestellten Finanzbehörden in erster Instanz geltend zu machen.

In berücksichtigenswerthen Fällen kann die Frist von der Behörde , bei welcher das

Rechtsmittel geltend zu machen ist, verlängert werden . Die Nichteinbringung einer Vorstellung,
einer Beschwerde oder eines Recurses in der vorgeschriebenen Frist kann nur derjenigen Partei,
an welche die Zustellung des bezüglichen Bescheides oder Auftrages erfolgt ist , oder deren

Erben zum Nachtheile gereichen.

Z. 2.
Die im Z. 1 erwähnten Erlässe müssen die Behörden , bei welchen , und die Frist , binnen

w ?scher Vorstellungen , Beschwerden oder Neeurse einzubringen sind , ausdrücklich bezeichnen,

widrigens die Frist erst nach der Zustellung eines diese Daten enthaltenden Nachtragserlasses

zu laufen beginnt.
Die Frist beginnt mit dem der Zustellung nächstfolgenden Tage , bei Berechnung der¬

selben sind die Tage des Postenlaufes in dem Falle nicht zu zählen , wenn das betreffende

Schriftstück der Postanstalt gegen eine amtliche Uebernahmsbestätigung ( Aufgabsschein , Rece-

pisse u . s. w . ) übergeben worden ist.
Fällt der letzte Tag der Frist an einen Sonn - oder allgemeinen Feiertag , so endigt die¬

selbe erst mit dem nächsten Werktage.
Stellt eine Partei bei einer Behörde das Ansuchen um Verlängerung der Frist zur Gel¬

tendmachung des Rechtsmittels oder innerhalb der durch dieses Gesetz festgestellten Frist das

Ansuchen nm Bekanntgabe der Gründe hinsichtlich einer von derselben erflossenen Entscheidung,

so wird die Frist bis zum Tage der Zustellung der betreffenden Erledigung unterbrochen und

beginnt sodann neuerdings zu laufen.

§ . 3.

Durch das gegenwärtige Gesetz werden in Ansehung derjenigen Gegenstände , für
welche dasselbe erlassen wurde , alle hiermit nicht im Einklänge stehenden Anordnungen außer

Kraft gesetzt.

8- 4.
Dieses Gesetz tritt mit 1 . April 1876 in Wirksamkeit.
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Jene Fälle, in welchen die Zustellung vor dem 1. April 1876 stattgefunden hat, sind,
wenn ein Rechtsmittel noch zulässig ist, so zu behandeln, als wenn die Zustellung am 1. April
1876 erfolgt wäre.

8- 5.
Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes wird der Minister des Innern und der Finanzen

beauftragt.

Wien,  am 19. März 1876.

Franz Josephm. p.
Auerspergm. p. Lasser in. x>. Prelis m. x.

Im IX. Stücke des Reichsgesetzblattes vom Jahre 1876 ist unter Nr . 23 das Gesetz
vom 1. März 1876 , betreffend die Ausdehnung des B a gate llve rfah rens auf
Rechtssachen bis  50 fl. enthalten.

Im X. Stücke des Reichsgesetzblattes vom Jahre 1876 ist unter Nr. 26 das Gesetz
vom 8. März 1876 , betreffend die Aenderung der Stempelscala I (für Wechsel)
enthalten.

Die k. k. n. ö. Statthalterei hat laut Erlasses vom 27. Februar 1876 , Z. 3800,
Mag . Z. 43.589 , den beiden Recursen des Wiener Creditvereines „Union" , registrirte Ge¬
nossenschaft mit unbeschränkter Haftung, gegen die Entscheidung des Wiener Magistrates vom
15. Juni 1875, Z. 195.262 , mit welcher die genannte Genossenschaft wegen Uebertretung
des Z. 132 lit. a der Gewerbeordnung, begangen durch den selbstständigen Betrieb ohne An¬
meldung, resp. Erwerbung der Concession zur Ausübung der statutenmäßigen Geschäfte zu einer
Geldstrafe von 50 fl. verurtheilt und derselben bedeutet wurde, der Pflicht der Anmeldung,
resp. Concessionserwerbung, binnen einer Frist von einem Monat nachzukommen, unter Be¬
hebung dieser Entscheidung Folge zu geben befunden, weil durch die aus Anlaß dieses Re-
curses gepflogenen Erhebungen constatirt ist, daß die Geschäftstätigkeit dieser Genossenschaft
lediglich auf die Genossenschafter beschränkt war , und somit nicht als eine gewerbliche ange¬
sehen werden kann.

Bezüglich der verhängten Geldstrafe wurde dem Magistrate unter Hinweisung auf den
hohen Erlaß des Herrn Ministers des Innern vom 29. Jänner 1876 , Z. 18438 bemerkt,
daß mit einer Geldstrafe nicht gegen eine moralische Person , sondern nur
gegen die eigentlichen Schuldtragenden vorgegangen werden kann.
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Bescheid des k. k. Landesgerichtes Wien vom 24 . August 1875 , Z . 67 .368,
Mag . Z . 173 .283.

Das k. k. österreichische Oberlandesgericht hat mit dem Erlaffe vom 17 . August 1875,
Z . 13 .601 , iu der Verlassenschaftssache des w . Josef K. und in der Pupillarsache der m . Karl

und Leopoldine K. und der allenfalls noch aus der Ehe des Leopold K. und der Auguste K.

hervorgehenden Geschwister derselben über den Recurs des Leopold K. Namens seiner gedachten
Kinder , dann im eigenen Namen und im Einverständnisse mit seiner Gattin Auguste K. als
Erben nach dem m . Josef K. die Bescheide vom 6 . Juli 1875 , Z . 53 .003 und 53 .004 in-

soferne mit denselben das Begehren um abhandlungsbehördliche Bewilligung zur grundbücherlichen

Löschung des zur Sicherstellung der seinerzeit von dem Nachlasse des w . Kindes Josef K . zu
entrichtenden Gebühren , zusammen 224 fl . 1 ^ kr. auf die im Gesuche bezeichneten Reali-

tätenantheile einverleibten Simultanpfandrechtes , sowie das Begehren um depositenämtliche Vor¬

merkung der oberwähnten Gebühren auf das im Gesuche bezeichnte Fructificat deshalb ge¬

wiesen wurde , weil zur Ertheilung der Löschungserklärung die zum Bezüge
der sichergestellten Gebühren berechtigten Fonde berufen erscheinen,  in der

Erwägung , daß nicht blos die Bemessung der Gebühren , sondern auch die

Ueberwachung der Zahlung oder Sicherstellung derselben von Amtswegen
vorzunehmen seien  und mit Rücksicht auf die Vorschrift des § . 2 , Absatz 5 der k. Vdg.
vom 9 . August 1854 , Nr . 208 R . G . Bl . zu beheben,  und dem k. k. Landesgerichte auf¬
zutragen befunden , die beiden Gesuche Z . 53 .003 und 53 .004 wegen Umänderung der Sicher¬
stellung der obbezeichneten Gebühren der k. k. Finanzprocuratur in Vertretung des Aerars und

des Krankenhausfondes und dem Magistrate der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien

in Vertretung des allgemeinen Versorgungsfondes um ihre Aeußerung mitzutheilen und nach
Einlangung derselben mit einer neuerlichen Entscheidung vorzugehen.

Mittelst Erlasses der k. k. n . ö. Statthalterei vom 16 . October 1875 , Z . 25 .074,

Mag . Z . 186 .738 , wurde zur allgemeinen Kenntniß gebracht , daß nach den in Ungarn be¬
stehenden Vorschriften die aus Oesterreich über die Grenze dorthin zu bringenden

Pferde mit EigenthumScertificaten versehen sein müssen,  widrigens die betref¬
fenden Pferdeeigenthümer empfindlichen Schaden erleiden würden.

II.

Gemeinderaths-Beschlüsse.

,' (Vom 7 . März 1876 .)

Ueber einen in der Plenarsitzung gestellten Dringlichkeitsantrag wird beschlossen : eS sei
im Magistratsgebäude  an einem für Jedermann leicht ersichtlichen Platze eine Tafel

anzubringen , auf der die zur Vermiethung freiwerdenden Wohnungen und

Localitäten in communalen Häusern  sammt den ZinSansätzen stets rechtzeitig
ersichtlich zu machen  sind.
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(Vom 7 . März 1876 , Z . 511 und 512 .)
Der Gemeinderath beschließt , daß jene Beamten des städtischen Aichamtes,

welche nicht in den Dienst des Staates übergetreten sind , hinsichtlich der
Theuerungsb eiträge vollständig mit den übrigen städtischen Bediensteten
gleichzustellen sind.

(Nom 14 . März 1876 , Z . 200 ( Auszug .)
Bei allen neuen Bürgerschulen sind die Lehrmittel auf einmal anzu¬

schaffen und ist die diesfällige Auslage per 600 fl. auf das Budget zu verweisen-

(Vom 14 . März 1876 , Z . 635 .)
Nach dem Magistratsantrage wird die  Vorspannsumlage pro 1876 mit 10 kr.

per vorspannpflichtiges Pferd bestimmt.

(Vom 14 . März 1876 , Z . 545 . (Auszug .)
Nach dem Magistratsantrage wird von der bisherigen Art der Sicherstellung der

Instandhaltung der Schöpfbrunnen in den städt . Gebäuden und Anstalten,
sowie der Aufspritzbrunnen Umgang genommen und sollen vorfallende Reparaturen an den¬
selben in Hinkunft durch die Contrahenten für die currenten Brunnmeisterarbeiten hergestellt
werden.

(Vom 21 . März 1876 , Z . 446 .)
Der Gemeinderath genehmigt die Creirung von zwei neuen Lehrstellen am

Leopoldstädter Communal - Real - und Obergymnasium,  und zwar eine Lehrstelle
für elastische Philologie und eine Lehrstelle für das Zeichnenfach.

(Vom 21 . März 1876 , Z . 177 .)
Nach dem Anträge des Magistrates wird hinsichtlich der Behandlung , respective der Art

und Wnse der Verrechnung
I . der Amortisa tionssonde des Bürgerspitalfondes,  und zwar bezüglich

u) des Hauses im I . Bezirke , Gonzagagasse 7, sowie der 14 Häuser am Schot¬
tenring ;

d) der Herrschaft Spitz an der Donau;
H . des Reservesondes und

III. deS Entschädigungsbetrages  Pr . 100 .000 fl. für die Erneuerung der Tram¬
böden der 14 Häuser am Schottenring
Nachstehendes beschlossen:
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1. Für das Haus Nr . 7 Gonzagagasse wird für die Zeit von 1875 bis Ende der

Steuerfreiheit , d. i. bis 1893 eine jährliche Amortisationsquote von 1808 fl. , ferner für die
14 Häuser am Schottenring vom Jahre 1875 bis 1881 eine jährliche Amortisationsquote
von 35 .730 fl. und vom Jahre 1881 bis 1900 von 22 .286 fl. festgesetzt und sind diese
Amortisationsbeträge in den jeweiligen Voranschlag einzustellen. Dieser Modus hat auch für
das Jahr 1875 Anwendung zu finden.

2 . Rücksichtlich des Amortisationsfondes der Herrschaft Spitz wird beschlossen, daß all¬
jährlich jener Betrag in das Präliminare und den Rechnungsabschluß eingestellt werde, welcher
in Folge einer den gewöhnlichen Etat von 2000 Klafter 24zölliges Holz überschreitenden
Holzfällung als Mehreinnahme sich ergibt , und daß je nach den Zeitverhältnissen die Amorti¬
sation jährlich präliminirt werde.

3 . Der Reservefond hat die präliminirte Jahresquote nur dann und in soweit zu er¬
halten , als die Gebahrung des Jahres dies zuläßt , jedoch nie mehr , als präliminirt wurde.

4 . Der Betrag von 100 .000 fl. , welchen die allg . österr . Ballgesellschaft für die Er¬
neuerung der Tramböden in den 14 Häusern am Schottenring an die Bürgerspital - Wirth-
schaftscommission zu bezahlen hat , ist dem Stammvermögen zuzuschreiben.

(Vom 24 . März 1876 , Z . 853 .)
Nach dem Magistratsantrage ist das Stadtbauamt anzuweisen , die Pflaster¬

herstellungen nach Gas - und Wasserleitungsarbeiten strengstens zu über¬
wachen,  damit über die diessälligen Anzeigen des Stadtbauamtes vom Magistrate die Straf¬
amtshandlung gegen die schuldtragenden Contrahenten eingeleitet werde.

(Vom 24 . März 1876 , Z . 950 .)
Nach dem Anträge des Magistrates wird beschlossen, daß der GeldVerlag derDirec-

tion der Communal - Oberrealschule in der Roßau für die Verkleinerung des
Holzes , für kleinere Reparaturen an den Schuleinrichtungsgegenständen
und derlei Neuanschaffungen vom 1. Jänner  1876 von 200 auf 300 fl. erhöht
werde.

Redigirt und herausgegeben vom Magistrate . — Wien , gedruckt bei Carl Gerold 's Sohn.
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